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Einleitung 

"Wenn also jemand den Wasserreichtum, welcher 
der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und in den 
Bädern, lacus und Wassergräben, in deli Wohnhäu-
sern, Gärten und Vorstadtvillen anzutreffen ist, 
sowie die Streckenabschnitte, auf denen das Wasser 
in die Stadt kommt, die hoch aufgebauten Brücken-
bogen, die von Tunneln durchschnittenen Berge und 
die gleichmäßig überbrückten Talkessel noch einge-
hender beurteilt, dann wird er eingestehen, daß es 
auf der ganzeIl Welt nichts gegeben hat, was eine 
größere Bewunderung verdient" . 

Plin. Hist. nato XXXVI 24 (123) 

Geradezu schwärmerisch beurteilte Plinius die römische Wasserbaukunst. 
Doch ihre von Plinius erwähnten Zeugnisse beeindrucken noch heute. Der Pont 
du Gard, die in der Campagna di Roma verstreuten Überreste stadtrömischer 
Wasserleitungen, die Fernwasserleitung nach Karthago und der Yerebatan 
saraYI, die von lustinian in Konstantinopel errichtete und von den Türken 
"Palast der tausend Säulen" genannte Großzisterne in der Nähe von Hagia Sofia 
und Hippodrom - diese Bauleistungen erwecken noch immer ehrfürchtige 
Bewunderung. 

Die Wasserleitungen und Großspeicher verfolgten einen prosaischen Zweck: 
Das durch die Femwasserleitungen in die Städte geleitete Wasser diente vor 
allem der Deckung des Trinkwasserbedarfs der Bevölkerung. Außerdem wurden 
zu Erholungszwecken angelegte Zierbrunnenanlagen und Thermen sowie Was-
sermühlen durch Aquädukte mit Wasser versorgt. Mit dem überflüssigen Was-
ser schließlich wurden die städtischen Abwasserkanäle gereinigt. 



20 Einleitung 

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung des Rechtsschutzes der öffent-
lichen Wasserversorgung im römischen Reich. Nach einem Überblick über die 
Geschichte der öffentlichen Wasserversorgung und der Darstellung der Zustän-
digkeiten wird knapp auf die vieldiskutierte Frage eingegangen, ob der römi-
sche Staat seine wasserrechtliche Planung mit dem Mittel der Enteignung durch-
setzen konnte. Ebenfalls nur kurz geht die Arbeit auf die Konsequenzen ein, die 
Mitarbeitern der Wasserbehörde bei pflichtwidrigem Verhalten drohten. 

Schwerpunkte der Arbeit sind der Schutz der baulichen Anlagen, die Darstel-
lung des Konzessionswesens und der Schutz der Verfügbarkeit und Nutzbarkeit 
des Wassers selbst. Hier war nicht immer zu vermeiden, daß einzelne Vor-
schriften, in denen mehrere Tatbestände abgehandelt wurden, auseinander-
gerissen wurden, was zu Wiederholungen führen kann. Das wurde jedoch um 
einer klaren Struktur der Darstellung willen in Kauf genommen. 



§ 1 Geschichte der öffentlichen Wasserversorgung 

"Tatsächlich sind meiner Meinung nach die drei 
bedeutendstens Werke in Rom, in denen die Größe 
des Imperium am besten zum Ausdruck kommt, die 
Wasserleitungen, die gepflasterten Straßen und die 
Abwasserkanäle"l. 

Bis zum Jahre 312 v. Chr. begnügten sich die Römer mit dem Gebrauch der 
Wasservorräte, die sie dem Tiber, Schöpfbrunnen oder Quellen entnahmen2 • 

Dann begann der Bau der ersten (stadt-)römischen Wasserleitung; der Anfang 
der umfassend organisierten Wasserversorgung der Stadt am Tiber war getan3 • 

Einer Stadt andere Wasservorräte als städtisches Quellwasser, in Zisternen 
gesammeltes Regenwasser oder Flußwasser verfügbar zu machen, ist jedoch 
keine römische Neuheit. Wegen der Bedeutung des Wassers bringt die in der 
Überlieferung den Bau von Wasserversorgungsanlagen häufig mit den (sagen-
haften) Stadtgründern in Verbindung4 • 

1 Dion. III 67, 5. 
2 Frontin 4, 1. 
l Bereits zuvor wird es für die Nutzung der Quellen und Brunnen im Stadtgebiet 

Regelungen gegeben haben, vgl. etwa eIL VI. 10298 = Bruns, FIRA Nr. 178 (S. 394-
397). Zu diesem Brunnenkollegium A.A.F. Rudorjf, Die sogenannte Lex de Magistratis 
Aquarum, eine aItrömische Brunnenordnung, ZgR 15 (1850), 203-273, insbes. S. 234-
240. 

4 So wurde z.B. der Bau der Wasserleitung, die das Wasser bis zur Zitadelle von The-
ben führte, Kadmos zugeschrieben, vgl. E. Saglio, Art. "Aquaeductus, Part I: Chez les 
Grecs", Daremberg/Saglio 1/1, S. 336-338, S. 337. 
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